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Tübingen, 28.September 2021 
 

  
Zur besonderen Verantwortung des Vorstands der TSG Tübingen gehört es, für die Vereinsmitglieder zur 
Absicherung des Sportbetriebs in Sporthallen im Herbst/Winter eine Perspektive für den Weg durch die 
vierte Corona- Welle zu entwickeln. Nach den Erfahrungen aus den ersten drei Wellen müssen Sport- und 
Bewegungsangebote der Tübinger Sportvereine auf der Basis der von der Landesregierung festgelegten 
Corona-Regelung durch die Politik ermöglicht werden.  
 

Die TSG setzt dabei konsequent auf die Umsetzung der 2G-Regel  (Genesen – Geimpft) bzw. der 3G-

Regel  (Genesen – Geimpft – Getestet).  
 
Dies bedeutet im Hinblick auf die verschiedenen in der TSG Tübingen aktiven Gruppen Folgendes:  
 
_Kinder bis einschließlich sieben Jahre, die noch nicht eingeschult sind, sind generell von der 
Testpflicht bzw. dem Zutritts- und Teilnahmeverbot ausgenommen. 
	
_Für Eltern, die ihre Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren beim Sporttreiben begleiten, gilt die 2G-Regel 
oder ein tagesaktueller Testnachweis1). 

Basis-Stufe:  Warn-Stufe:  Alarm-Stufe: 	
 
_Für Kinder und Jugendliche (ab Grundschule bis Ende der Schulzeit) gilt die 2G-Regel oder ein 
schulinterner Testnachweis. 

Basis-Stufe:  Warn-Stufe:  Alarm-Stufe:  
 
_Für die am Sportangebot teilnehmenden Erwachsenen sowie für Jugendliche, die nicht mehr zur 
Schule gehen, gilt die 2G-Regel oder ein tagesaktueller Testnachweis1).  

Basis-Stufe:  Warn-Stufe:  Alarm-Stufe:  
 

_Für die Übungsleiter/innen und Trainer/innen gilt die 2G-Regel.  

Basis-Stufe:  Warn-Stufe:  Alarm-Stufe:  
 
 
1) „Tagesaktueller Testnachweis“ bzw. „Getestet“ bedeutet  
_auf der „Basis-Stufe“ eine Teilnahmeberechtigung durch einen negativen Antigen-Test und  
_auf der „Warn-Stufe“ eine Teilnahmeberechtigung durch einen negativen PCR-Test;  
_auf der „Alarm-Stufe“ gilt für alle Gruppen die 2G-Regel, mit Ausnahme2) der Gruppe der Kinder unter 12 
Jahren. 
 
2) Ausnahmen von der PCR-Pflicht und 2G-Beschränkung (lt. aktueller Verordnung): 
_Kinder bis einschließlich 5 Jahre  
_Kinder bis einschließlich sieben Jahre, die noch nicht eingeschult sind  
_Grundschülerinnen und Grundschüler,  
_Schülerinnen und Schüler eines sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums,  
_einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen Schule (Testung in der Schule)  
 
 
Hanns-Peter Krafft (1.Vorsitzender der TSG Tübingen) 
  
 
 


